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Bebauungsplan 29.08.00 - SolmitzstraBe/StraBenfeld -
- Aufstellungsbeschluss - (5.610)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
14.01.2015 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
02.02.2015 Bauausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Fir den zwischen der Solmitzstrale und der Strale Strafenfeld im Stadtteil Kicknitz
gelegenen und im beiliegenden Ubersichtsplan (Anlage 1) dargesteliten Bereich wird
der Bebauungsplan 29.08.00 — Solmitzstralie / StralRenfeld - als Bebauungsplan der

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB aufgestellt.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die planungsrechtliche Voraussetzung

fur die Erweiterung der Verkaufsflache eines Lebensmittelmarktes geschaffen werden.
2. Der Aufstellungsbeschluss ist gemaf § 2 Abs. 1 BauGB ortstiblich bekannt zu machen.

3. Die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit mit der Erdrterung Uber die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planungen gemal § 3 Abs. 1 BauGB sollen in Form eines

zweiwdchigen Aushanges und einer Erdrterungsveranstaltung durchgefuhrt werden.

4. Die frlhzeitige Unterrichtung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemal § 4 Abs.1 BauGB soll erfolgen.
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Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Begrindung:

Die MaRRnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Begriindung:
Siehe Anlage

Anlagen:

1. Ubersichtsplan zum Aufstellungsbeschluss

2. Begrindung zum Aufstellungsbeschluss

Senator/in F. - P. Boden

1.201 Haushalt und Steuerung

2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
3.390 Umwelt-, Natur- und
Verbraucherschutz

3.700 Entsorgungsbetriebe

4.401 Schule und Sport

4.491 Archaologie und Denkmalpflege
5.631 Bauordnung und Statikprtfung
5.660 Stadtgriin und Verkehr

Zustimmend; es wurden keine
grundlegenden Bedenken bzgl. der
Aufstellung des Bebauungsplanes
vorgebracht.

Ja

Nein

Dem Beschluss zur Aufstellung eines
Bebauungsplanes geht regelmalig keine
Offentlichkeitsbeteiligung voraus. Kinder und
Jugendliche werden im weiteren Verfahren
im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung
nach § 3 BauGB beteiligt. Eine dartber
hinausgehende besondere Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen gemaR § 47 f GO
ist nicht vorgesehen, da die Belange von
Kindern und Jugendlichen durch den
aufzustellenden Bebauungsplan nicht in
besonderem Malde beruhrt werden.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch: BauGB

Nein
Ja (Anlage 1)

Seite: 2/2



G:\150-CAD-Arbeitsbereich\B-PLANUNG\29-08-00\CAD\B-29-08-00-Aufst-Beschl.dwg-AUF ST-BESCHL-M2500

12.12.14 von Zamory / Brack

Anlage 1

7 F 3
60443 7 Festesonygy . | l
— S
—
%
5 60376 ® el
: ol |
oI
60375 60425 6050 | ansre —
60517 Nt
6552 60300
6074 60299
v =
%
>
Solmitzst :
ale T
v
65154
Gemarkung Kiicknitz
Flur4 w g
o aonss | 60178 | oy
* g sor1
60fa1 o
[AnschluR B-Plan 29.02) 601174
g 601173,
S — = 6172 o
294 o < o
E
iy
P 60/180
60168 eor
60429
wns |
30
i B &101
Solmitzstrabe 9% 625 Y —— ae
Y 60322
(o D
&y 19262 S 601160
23 13562 57 [ oot
)
21 @t ) &
\ €220 1 170 = sorte
0232 | eons7
210 255 o 629 60261
6229 21 60261
. 6282) 9521975 6299 6013 60260
ol po 62100
=il 62069 2 26262 - o
© ¥ £ )78
2 S
s 60r109
2014 T e =] < 60115 501
5262 KIrChplétZ 5 ] _J
3 o
N U T ol | o [
o] 3 — . er ralie = 6o
206 10 O -+ 7 |
o =3 525 52268 3 7
3143 141 < &
s 3145 5] St Johannes =
- 314 a0 o= or
2 i A 5255 15 ¢
B .
Im Keil 5256
st 160152 052 1 H
k | 5216 s
s 52039
33
[ Schule
' = 2052
8252
— ! 5237 s
i 632 S
5 38352
B
3452 & Py
H %l b
i 7 5;)/5:[ G . P |2 3852
Ircl B e
3147 P atz 4 —. g 3652
N ., y & \ 8752
367152 < i
Il stz sau1 > 2 | 38852
6852 T
63t Py 152

M. 1:2500 =

UBERSICHTSPLAN
DES BEBAUUNGSPLANES

Solmitzstrale / Strafenfeld

Plangeltungsbereich

ZUM AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

29.08.00 -

HANSESTADT LUBECK - FACHBEREICH PLANEN UND BAUEN - BEREICH STADTPLANUNG




Anlage 2

Begrindung zum Aufstellungsbeschluss fiir den
Bebauungsplan 29.08.00 — SolmitzstraBe / StraBenfeld —

1.  Einleitung

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Kicknitz, Stadtbezirk Alt Kicknitzz Dummersdorf/ Roter
Hahn. Es umfasst die Flurstiicke 62/57, 62/47, 62/45, 135/62, 62/38, 191/62, 192/62, 193/62
sowie Teile der Flurstliicke 65/55 und 62/94 aus Flur 4 der Gemarkung Kicknitz.

Begrenzt wird das ca. 1,2 ha groBe Plangebiet durch die SolmitzstraBe im Westen, die
StraBe StraBenfeld im Osten, einen Lebensmittelmarkt mit Stadtteilbibliothek im Norden
sowie die Mischnutzungen des zentralen Versorgungsbereichs im Siden.

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

Anlass fur die Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Erweiterungswinsche des
bestehenden Lebensmittelmarktes auf den Grundstlicken SolmitzstraBe 18 bis 24.

Hierzu sollen der in stéadtebaulich integrierter Lage ansassige Lebensmittelmarkt sowie die
stdlich angrenzenden Gebaude abgerissen und durch ein gréBeres Markigebaude ersetzt
werden. Das Gebaude des Lebensmittelmarktes, das einen ebenfalls bereits fir
Einzelhandel genutzten Vorgangerbau ersetzte, wurde im Jahr 2007 erbaut. Vorgesehen
sind nun neben der Errichtung eines Neubaus auch eine Neuordnung der Stellplatzanlage
sowie die verkehrssichere Gestaltung der Zufahrtsabwicklung.

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, da das geplante Vorhaben in
einem allgemeinen Wohngebiet, wie im Ursprungsbebauungsplan festgesetzt, aufgrund der
angestrebten GroBflachigkeit der Einzelhandelsnutzung nicht zulassig ist und damit derzeit
nicht genehmigungsféhig ist (siehe 2.4).

Parallel hierzu soll der ebenfalls in Klicknitz, jedoch peripher im Gewerbegebiet ehemaliges
MetallhUttengelande gelegene Lebensmittelmarkt des gleichen Betreibers aufgegeben
werden. Die aktuelle Nutzung entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes
28.05.00 TB Il - Gewerbegebiet ehem. Metallhittengelande Einzelhandel -.

Der Eigentimer des betroffenen Grundsticks wird auf dem Grundstick zentren- oder
nahversorgungsrelevante Einzelhandelsnutzungen unterlassen.

1.3 Planungsrechtliches Verfahren

Der Bebauungsplan 29.08.00 — SolmitzstraBe / StraBenfeld — wird als Bebauungsplan der
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Die
Aufstellung im beschleunigten Verfahren ist mdéglich, da der Bebauungsplan einer
MaBnahme der Innenentwicklung dient sowie weniger als 20.000 Quadratmeter Grundflache
festgesetzt werden. Zudem werden keine Vorhaben begriindet, die einer Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltprifung unterliegen. Eine Beeintrachtigung der in §1 Abs.6 Nr.7 b
BauGB genannten Schutzgiter ist auszuschlieBen.

Der geltende Flachennutzungsplan der Hansestadt Libeck kann nach Rechtskraft des
Bebauungsplanes gemaB § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst
werden.
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Bebauungsplan 29.08.00 — SolmitzstraBe / StraBenfeld

2.  Ausgangssituation
2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand)

Das Plangebiet ist im westlichen Teil durch den bestehenden Lebensmittelmarkt und die
zugehdrige Stellplatzanlage sowie deren Ein- und Ausfahrten geprégt. Der 6stliche Teil des
Plangebietes entlang der StraBe StraBenfeld ist durch Wohnnutzungen gepréagt.

Sidlich an das Betriebsgrundstiick grenzte ein alteres zweigeschossiges Gebaude mit
Satteldach an, welches bereits abgerissen wurde.

Aktuelle Antragsverfahren

Durch den Betreiber des Lebensmittelmarktes wird die Erweiterung der
Einzelhandelsnutzung von 800 m? auf 1.200 m? Verkaufsflache angestrebt. Dazu sollen die
im Plangebiet bestehenden Gebdude abgerissen und durch einen Neubau mit grdéBerer
Verkaufsflache ersetzt werden.

Verkehrliche ErschlieBung

Der Lebensmittelmarkt wird gegenwartig tber eine ndrdlich des Marktgebaudes gelegene
Zufahrt zur Stellplatzanlage sowie die sldlich des Marktes verlaufende Ausfahrt an die
SolmitzstraBe angebunden.

OPNV-Anbindung

Das Plangebiet ist Uber eine in der SolmitzstraBe auf H6he des Lebensmittelmarktes
gelegene Haltestelle des stadtischen Linienbusverkehrs an den  6ffentlichen
Personennahverkehr (OPNV) angebunden. Die OPNV-ErschlieBung geniigt den Standards
des 2. Regionalen Nahverkehrsplanes der Hansestadt Lubeck (2004-2009).

2.2 Natur und Umwelt

Topographie

Das Plangebiet ist bei Gelandehdhen zwischen 19 und 21 m 0. NHN weitestgehend eben.
Aufgrund der Hdhenlage liegt das Plangebiet nicht in einem potenziellen Uberschwem-
mungsgebiet oder in Gberschwemmungsgefahrdeten Gebieten der Trave, sodass Belange
des Hochwasserschutzes bei der Bauleitplanung nicht zu berlicksichtigen sind.

Landschaftsbild und Erholung

Das Plangebiet ist bereits weitgehend bebaut und versiegelt. Aufgrund der vorhandenen
Bebauungsstruktur und der gegebenen Versiegelungen sowie der in vergleichbarem
Rahmen angestrebten Neubebauung, ergeben sich keine erheblichen Verdnderungen des
Einflusses auf Landschaftsbild und Erholung.

Natur- und Artenschutz

Da eine kleine Gartenflache im siddstlichen Plangebiet mit Gberplant wird, ist hier vom
Verlust der entsprechenden Grinstrukturen auszugehen. Der pragende Laubbaum im
Kreuzungsbereich SolmitzstraBe/ Kirchplatz sowie die straBenbegleitenden Baume sollen
hingegen erhalten bleiben. Erhebliche Auswirkungen auf Natur- und Artenschutz sind nicht
zu erwarten.
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Bebauungsplan 29.08.00 — SolmitzstraBe / StraBenfeld

Boden, Wasser, Alilasten

Aus der 2006/ 2007 erfolgten Neubauplanung des Lebensmittelmarktes liegen ein Bericht zu
den Baugrundverhaltnissen sowie ein Versickerungskonzept vor, die Aufschllisse Uber die
betroffenen Belange Boden und Wasser erlauben. Demnach ist von gut durchlassigen
Sanden und damit einem versickerungsfahigen Boden auszugehen.

Allerdings gibt es fur einige Grundstlicksadressen im Umgriff des Bebauungsplans Hinweise
im Boden- und Altlastenkataster auf potenziell altlastenverdachtige gewerbliche
Altnutzungen (SolmitzstraBe 16, StraBenfeld 3, StraBenfeld 9), die einen mdglichen
Altlastenverdacht auf diesen Grundstlicken begriinden. Diesen Hinweisen ist zunachst Uber
die genauere Erfassung der Nutzungsgeschichte auf diesen Grundstiicken (sog. P1-Falle
des Altlastenkatasters, bei denen nur Hinweise aber keine detaillierten Erkenntnisse
vorliegen) Uber die Beauftragung einer entsprechenden gutachterlichen Standortrecherche
naher nachzugehen.

2.3 Eigentumsverhaltnisse

Die Flursticke des bestehenden Lebensmittelmarktes befinden sich im Eigentum des
Betreibers. Fur die Verkaufsflachenerweiterung wurde das sudlich angrenzende Flurstiick
von dem Betreiber des Lebensmittelmarkes erworben. Die durch Wohnnutzungen gepragten
Flursticke im Osten sind im privaten Einzeleigentum. Die bestehenden Verkehrsflachen
befinden sich im Eigentum der Hansestadt Libeck.

2.4 Bisheriges Planungsrecht

Das Plangebiet der vorliegenden Bauleitplanung befindet sich im Geltungsbereich des
Bebauungsplans 29.02.00 — SolmitzstraBe -. Der bestehende Bebauungsplan setzt als
Baugebiet ein allgemeines Wohngebiet fest. Die Uberbaubare Flache st
grundstlicksgrenzentbergreifend festgesetzt. Es sind eine Grundflachenzahl von 0,3 sowie
eine Geschossflachenzahl von 0,7 bei einer maximal zweigeschossigen Bebauung und
offener Bauweise festgesetzt. Die Dacher sind als Satteldach mit einer Neigung zwischen 45
und 48° auszufiuihren. Erganzende textliche Festsetzungen regeln die H6henlage von
Gebéauden sowie die Gestaltung von Sammelgaragen und Einfriedungen.

3. Ubergeordnete Planungen

3.1 Darstellungen des Flachennutzungsplanes

Der Flachennutzungsplan (FNP) fir die Hansestadt Libeck in der derzeit geltenden Fassung
stellt das Plangebiet als Gemischte Bauflache dar.

3.2 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept fiir die Hansestadt Libeck

Ziel des Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzeptes ist die Starkung der Zentren
und der oberzentralen Versorgungsfunktion der Innenstadt sowie die Sicherung einer
flachendeckenden wohnungsnahen Grundversorgung der Bevolkerung.

Nach Leitsatz 3 soll ,Nahversorgungsrelevanter [...] Einzelhandel zukinftig nur in den
zentralen Versorgungsbereichen zugelassen werden.” Erganzend wird in Leitsatz 4 geregelt,
dass ,Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel [...] zur Sicherung eines dichten
Nahversorgungsnetzes auch an sonstigen stadtebaulich integrierten Standorten zugelassen
werden [...] kann. Voraussetzung ist, dass dadurch keine negativen Auswirkungen auf die
zentralen Versorgungsbereiche oder die wohnortnahe Grundversorgung entstehen.
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Bebauungsplan 29.08.00 — SolmitzstraBe / StraBenfeld

Das Plangebiet liegt laut Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept im zentralen
Versorgungsbereich des Stadtteilzentrums Kiicknitz.

Im Stadtbezirk Alt Kicknitzz Dummersdorf / Roter Hahn Uberschreiten die vorhandenen
Lebensmittelmarkte den Verkaufsflachenumfang, der fir den nahversorgenden
Einzugsbereich auskdmmlich wére. Entsprechend wird die Situation im Stadtbezirk in den
Bausteinen zum Zentrenkonzept wie folgt bewertet:

Der Stadtbezirk 29 (Alt Kiicknitz/ Dummersdorf / Roter Hahn) weist insbesondere aufgrund
des starken Stadtteilzentrums im periodischen Bedarfsbereich bereits deutliche
Kaufkraftzufliisse auf. Zusétzliche Ansiedlungen im periodischen Bedarfsbereich sollten
deshalb nur vorgenommen werden, wenn sie der Verbesserung der wohnortnahen
Grundversorgung dienen. (siehe CIMA 2009: Bausteine Einzelhandelszentren- und
Nahversorgungskonzept)

Fir den gesamten Stadtbezirk wird dementsprechend festgestellt, dass eine Verbesserung
der Nahversorgung im Gebiet Roter Hahn anzustreben ist und dass durch die Ansiedlung
des Verbrauchermarktes im geplanten Sonderstandort Dé&nischburg das Potential far
Ansiedlungen aufgebraucht sein dirfte.

Durch die geplante Nutzungsaufgabe des Lebensmittelmarktes im Gewerbegebiet
ehemaliges MetallhGttengelande, ergibt sich ein Potential far eine
Verkaufsflachenerweiterung des Lebensmittelmarktes im Stadtteilzentrum Kicknitz. Im
Gegensatz zum Standort im Stadtteilzentrum handelt es sich bei dem Lebensmittelmarkt an
der HochofenstraBe um einen nichtintegrierten Standort, der nur eingeschrankt einer
wohnortnahen Grundversorgung dient.

Die Bauleitplanung steht somit im Einklang mit den Zielen und Leitsdtzen des
Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzeptes.

3.3 Landschaftsplan der Hansestadt Liibeck

Im Plan ,Entwicklung“ des Landschaftsplanes werden fir das Plangebiet keine Aussagen
getroffen.

4. Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes 29.08.00 — SolmitzstraBe / StraBenfeld — sollen
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur den Neubau des Lebensmittelmarktes mit
gréBerer Verkaufsflache geregelt werden. Als Festsetzung fir die Art der Nutzung wird ein
Sondergebiet — Lebensmittelmarkt — vorgesehen.

Durch die geplante 2-geschossige Bebauung des Lebensmittelmarktes an der
StraBeneinmiindung SolmitzstraBe / Kirchplatz wird ein harmonischer Ubergang zu den
Nachbargebduden geschaffen und eine klare rdumliche Kante ausgebildet. Des Weiteren
wird die 2-geschossige Bauausfihrung der Eingangssituation zum Stadtteil gerecht. Einen
vorlaufigen Entwurf flr das zu begriindende Vorhaben entnehmen Sie bitte den Anhangen 1
und 2.

Der Baukérper soll zur SolmitzstraBe ausgerichtet sein, so dass die angrenzenden
Wohnnutzungen von Verkehrsimmissionen abgeschirmt werden. Larmbeldstigungen der
umliegenden Wohnbebauungen, die unmittelbar durch den Betrieb des Lebensmittelmarktes
bzw. durch die Parkverkehre entstehen kdnnen, missen im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens berucksichtigt werden. Um potentielle Immissionskonflikte zu |6sen
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Bebauungsplan 29.08.00 — SolmitzstraBe / StraBenfeld

und die bestehenden grundstiicksgrenzenibergreifenden Baugrenzen neu zu ordnen,
werden die 6stlich angrenzenden Flurstiicke in den Geltungsbereich miteinbezogen.

Die verkehrliche ErschlieBung soll zukinftig nicht mehr GOber zwei getrennte Ein- und
Ausfahrten organisiert werden, sondern durch eine gemeinsame Zuwegung zum
Kreuzungsbereich SolmitzstraBe / Kirchplatz.

Die Ziele und Zwecke der Planung dienen auch mittelbar der Umsetzung der Zielsetzung des
Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzeptes (siehe Kapitel 3.3).

5.

Kosten und Finanzierung

Der Hansestadt Lubeck entstehen durch die Planung und deren Umsetzung keine Kosten.

6.

6.1

Rechtsgrundlagen und Fachgutachten

Rechtsgrundlagen

Der Aufstellungsbeschluss erfolgt aufgrund § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geadndert
durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548) m.W.v. 21.06.2013 bzw. 20.09.20183.

6.2 Fachgutachten

Fir die Bauleitplanung sind nach derzeitigem Stand folgende Fachgutachten zu erarbeiten
bzw. hinsichtlich des aktuellen Standes der Vorhabenplanung zu Uberarbeiten:

Das fir den vormaligen Neubau des Discountmarktes (2006/ 2007) vorliegende
Versickerungskonzept (Ingenieurbiro Lehners und Wittorf, Libeck, Dezember 2006) ist
fortzuschreiben, um eine schadlose Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers zu
gewahrleisten.

Die fir den vormaligen Neubau des Discountmarktes (2006/ 2007) vorliegende
Larmimmissionsprognose (Ingenieurburo fur Schallschutz Ziegler, Mélin, November 2006)
ist fortzuschreiben, um gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen im Plangebiet und
dessen Umgebung zu gewahrleisten. Die schalltechnische Prognose sollte die zu
erwartenden Larmimmissionen darstellen sowie notwendige Larmvermeidungs- und
LarmminderungsmaBnahmen ermitteln.

Den Hinweisen der unteren Bodenschutzbehdrde ist in Form einer genauere Erfassung
der Nutzungsgeschichte auf den Grundstiicken, (sog. P1-Félle des Altlastenkatasters, bei
denen nur Hinweise aber keine detaillierten Erkenntnisse vorliegen) Uber die
Beauftragung einer entsprechenden gutachterliche  Standortrecherche, naher
nachzugehen.

Eine gutachterliche Stellungnahme, die die Machbarkeit einer vertraglichen verkehrlichen
Anbindung des erweiterten Marktstandortes an die SolmitzstraBe nachweist, liegt bereits vor
(Wasser- und Verkehrskontor, Neumdinster, September 2012).

Libeck, den 04.11.2014
Fachbereich 5, Bereich Stadtplanung, 5.610.1 + RvZ
in Zusammenarbeit mit dem Biro Planlabor Stolzenberg
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Anhang 1

Hinweise die der Bauherr
bei seiner Konzeption
beachten muss:

- alle 6 Stellplitze 1 Baum

- Dachbegriinung
L

Legende:
GrundstiicksgroRe: ca. 5.268 qm
BGF: ca. 1.858 gm
Griinfliche: ca. 353qm
Versiegelte Flache: ca. 2.990 gm
GRZ: 0,37>03
Neubau:
Grundstiicksgrenze:
Flurstiicksgrenze:
Abbruch:

Baumbestand: @

Konzeption

Neubau eines ALDI-
Marktes
SolmitzstraBe 18-24
23569 Libeck

Lageplan
M 1:250

Bauherr:
BGB-Grundstiicksgesellschaft

erten
BV 7370, SolmitzstraRe 18-24,
23569 Lubeck
HohewardstraRe 345-349,
45699 Herten

Planverfasser

Rudiger Nickel
Aachiteben - mgerseurs - Fanse
] [ P——
Foppondater Hawgiovate 81
23568 Libeck

T 30 To80, Fac 1 2080 20
o ara ke o

HL, 02.12.2013
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Anhang 2

Konzeption

Neubau eines ALDI-
Marktes
Solmitzstrale 18-24
23569 Libeck

Ansichten
M 1:200

Bauherr:
BGB-Grundstiicksgesellschaft
Herten
BV 7370, SolmitzstralRe 18-24,
23569 Libeck
HohewardstralRe 345-349,
45699 Herten

Planverfasser

Rudiger Nickel
AICTBKIEN - NQETReUre - Planer
] [} ——
Pegpenciormer Hauptsals &0
23560 Lilbeck

TeL 45 - 30 TBE0 Fas D4 - 28788 30
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HL, 20.02.2013




	Vorlage
	Anlage  1 Anlage_1_Aufstell_Übersicht_29-08-00
	Anlage  2 Anlage_2_Aufstell_Begründung_29-08-00

